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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. wie viele Transporte von nicht abgesetzten Kälbern aus Baden-Württemberg in
welche Länder mit welchen Tierzahlen in den vergangenen fünf Jahren durch-
geführt wurden;

2. aus welchen Gründen es zu dem Verbot des Transports von nicht abgesetzten
Kälbern kam;

3. wie sich der Preis pro Kalb in den vergangenen Monaten entwickelt hat;

4. welche Gründe für die in Ziffer 3 abgefragte Situation verantwortlich sind;

5. ob Zahlen vorliegen, wie viele Kälber zur Mast beispielsweise in Spanien
durch die verringerten Tiertransporte fehlen;

6. aus welchen Gründen Transportfahrzeuge für den Transport von nicht abge-
setzten Kälbern nicht genehmigt/zugelassen werden können;

7. ob sie bestätigen kann, dass die Süddeutsche Viehzentrale als Vermarktungs-
branche aktuell vor der Situation steht, sich aufzulösen und welche Gründe sie
dafür sieht;

8. wie die Landesregierung auf die aktuelle Situation reagiert.

17. 10. 2019

Burger, Dr. Rapp, Beck, 
Dörflinger, Rombach CDU

Antrag

der Abg. Klaus Burger u. a. CDU

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

Umgang mit Transporten von nicht abgesetzten Kälbern 

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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B e g r ü n d u n g

Die aktuelle Situation im Bereich Kälbertransporte innerhalb Deutschlands und
vor allem ins Ausland ist angespannt. Der Preis für die Kälber (Milchvieh) ist ex-
trem instabil und befindet sich laut unterrichteten Kreisen im freien Fall. Ein an-
gemessener Erlös ist für die Landwirte aber notwendig, da die Kosten für Hal-
tung, Futter und Versorgung der Tiere mindestens gedeckt werden müssen. Auf-
grund der Blauzungenkrankheit ist der Handel ohnehin eingeschränkt. Verkauf
zur Mast ist nur noch in Norddeutschland möglich. Dort sind die Aufnahmekapa-
zitäten aber vollkommen ausgereizt. Der Antrag soll die aktuelle Situation sowie
die Position und das weitere Handeln der Landesregierung abfragen.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 15. November 2019 Nr. Z(34)-0141.5/490F nimmt das Minis -
terium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zu dem Antrag wie folgt
Stellung:

Der Landtag wolle beschließen, 
die Landesregierung zu ersuchen 
zu berichten, 

1. wie viele Transporte von nicht abgesetzten Kälbern aus Baden-Württemberg in
welche Länder mit welchen Tierzahlen in den vergangenen fünf Jahren durch-
geführt wurden;

Zu 1.:

Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz bezüglich des Ex-
ports von Vieh und Fleisch bis August 2019 auf die beigefügten Anlagen. Da rüber
hinaus liegen dem Ministerium hierzu keine Zahlen vor.

2. aus welchen Gründen es zu dem Verbot des Transports von nicht abgesetzten
Kälbern kam;

Zu 2.:

Die Abfertigung eines Transportes im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 ist
grundsätzlich eine Einzelfallentscheidung der zuständigen Behörde. 

Nach Artikel 14 Absatz 1 Buchst. a) Unterbuchstabe i) bzw. ii) dieser Verordnung
überprüft die zuständige Behörde am Versandort durch geeignete Kontrollen, ob
die im Fahrtenbuch angegebenen Transportunternehmer u. a. über die gültigen
Zulassungsnachweise für Transportmittel verfügen bzw. ob das vom Organisator
vorgelegte Fahrtenbuch wirklichkeitsnahe Angaben enthält und darauf schließen
lässt, dass die Beförderung den Vorschriften dieser Verordnung entspricht. 

Transporte dürfen daher nur abgefertigt werden, wenn die tierschutzrechtlichen
Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 auf der gesamten Transportroute
bis zum Abladen der Tiere am Bestimmungort sicher eingehalten sind.

Nach Anhang I Kapitel V Nr. 1.4. Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr. 1/2005
müssen nicht abgesetzte Kälber, die mit Milch ernährt werden, nach einer Beför-
derungsdauer von 9 Stunden eine ausreichende, mindestens einstündige Ruhe -
pause erhalten, insbesondere in der sie getränkt und nötigenfalls gefüttert werden
können. Nach dieser Ruhepause kann die Beförderung für weitere 9 Stunden fort-
gesetzt werden. Nach Anhang I Kapitel V Nr. 1.5 dieser Verordnung müssen die
Tiere nach der festgesetzten Beförderungsdauer (s. o.) entladen, gefüttert und ge-
tränkt werden und eine Ruhezeit von mindestens 24 Stunden erhalten.
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Aus fachlicher Sicht ergibt sich, so Frau Bundesministerin Klöckner in einem
Schreiben vom 6. August 2019 an den Bayerischen Staatsminister für Umwelt
und Verbraucherschutz Glauber, dass „eine längere Ruhepause im Fall des
Transports von nicht abgesetzten Kälbern sogar erforderlich ist, um den Anforde-
rungen der Verordnung an eine ausreichende Ruhepause sowie an eine nach Art
und Größe angemessene Versorgung zu genügen.“
In der Vergangenheit wurden Transporte von nicht abgesetzten Kälbern aus Ba-
den-Württemberg nach Spanien daher mit der Maßgabe abgefertigt, dass die Käl-
ber in Frankreich auf halber Strecke abgeladen und versorgt werden.

Dem o. g. Schreiben von Frau Bundesministerin Klöckner ist weiter zu entneh-
men ist, dass das Urteil des EuGH vom 28.Juli 2016 in der Rechtssache C-469/14
auch auf die Beförderungsdauer beim Transport von nicht abgesetzten Kälbern zu
übertragen ist. Nach diesem Urteil kann die Ruhepause zwischen zwei Beförde-
rungsintervallen zwar verlängert werden („mindestens einstündige Ruhepause“),
es darf jedoch insgesamt die Gesamtbeförderungsdauer, das sind für „nicht abge-
setzte Kälber“ 19 Stunden (9 Std. + 1 Std. + weitere 9 Std.), nicht überschritten
werden.

Nach dem Schreiben von Frau Bundesministerin Klöckner vom 6. August 2019
seien Fahrzeuge, die für lange Beförderungen von Kälbern zugelassen sind, der-
zeit nicht verfügbar.

3. wie sich der Preis pro Kalb in den vergangenen Monaten entwickelt hat;

Zu 3.:

Die Preisentwicklungen bei den baden-württembergischen Fleckviehbullen- und
Schwarzbunte Bullenkälbern im Zeitraum von 2017 bis 2019 sind in den folgen-
den Abbildungen 1 und 2 dargestellt:

Abb.: 1

Preisentwicklung bei baden-württembergischen Fleckviehbullenkälbern 2017 bis 2019
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Abb.: 2

Preisentwicklung baden-württembergische schwarzbunten Bullenkälbern 2017 bis 2019

4. welche Gründe für die in Ziffer 3 abgefragte Situation verantwortlich sind;

Zu 4.:

Aus Deutschland wurden laut Agrarmarkt Informations-Gesellschaft 2018 insge-
samt 657.806 Kälber ausgeführt. Davon gingen 526.768 in die Niederlande.

Die Kälbermast liegt in den Niederlanden in der Hand von nur vier Firmen. Diese
haben eine marktbeherrschende Stellung und schränken den Markt für schwarz-
bunte Bullenkälber für die Kälbermast dort ein. Eine eventuell vorhandene Nach-
frage an schwarzbunten Bullenkälbern aus Spanien könnte dem Markt Impulse
geben.

Die Preise für Fleckviehbullenkälber liegen derzeit unter den Vorjahren aufgrund
regional geringen Niederschlägen, einer entsprechend angespannten Futtersitua -
tion und einhergehend vergleichsweise mäßigen Schlachtbullenpreise.

5. ob Zahlen vorliegen, wie viele Kälber zur Mast beispielsweise in Spanien
durch die verringerten Tiertransporte fehlen;

Zu 5.:

Im Zeitraum Januar bis August fehlten in Spanien im Jahr 2019 im Vergleich zum
Jahr 2018 19.662 Kälber. In diesem Zeitraum wurden im Jahr 2018 37.722 Kälber
nach Spanien exportiert und im Jahr 2019 lediglich 18.060 Kälber.

6. aus welchen Gründen Transportfahrzeuge für den Transport von nicht abge-
setzten Kälbern nicht genehmigt/zugelassen werden können;

Zu 6.:

Die Allgemeinen Bedingungen für den Transport von Tieren nach Kapitel I Arti-
kel 3 Buchstabe h) der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 schreiben vor, dass die Tiere
in angemessenen Zeitabständen mit Wasser und Futter, das qualitativ und quanti-
tativ ihrer Art und Größe angemessen ist, versorgt werden und ruhen können.

Die Tränkevorrichtungen müssen stets voll funktionsfähig und so konstruiert und
positioniert sein, dass sie für alle an Bord des Fahrzeugs zu tränkenden Katego -
rien von Tieren zugänglich sind (Anhang I Kapitel VI Nummer 2.2 der Verord-
nung (EG) Nr. 1/2005).
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Mit Schreiben vom 4. Dezember 2009 (SANCO D5 DS/dj D (2009) 450351)
empfiehlt die Europäischen Kommission, dass „Metallnippel- oder Schalenträn-
ken allein als ungeeignet für die Tränkung nicht abgesetzter Tiere angesehen wer-
den sollten. Nur Fahrzeuge, die mit Eimern und verformbaren Saugern ausgestat-
tet sind, sollten als zweckmäßig gelten.“ 

Vorhandene Tränkeinrichtungen auf den Fahrzeugen für Rinder oder Schweine
ermöglichen somit keine angemessene und verhaltensgerechte Versorgung von
Saugkälbern mit Tränke beziehungsweise Futter (Milch/-Austauscher). Die allei-
nige Gabe von Wasser ist bei langen Beförderungen nicht ausreichend, die Gabe
von Milchaustauscher oder zumindest Elektrolyttränke ist technisch derzeit nicht
möglich. Bestehende Ansätze zu technischen Weiterentwicklungen sind bislang
nicht praxisgerecht.

Frau Bundesministerin Klöckner hat in dem o. g. Schreiben darauf hingewiesen,
dass „derzeit solche Fahrzeuge, die die besonderen Voraussetzungen für den
Transport von nicht abgesetzten Kälbern erfüllen, nicht verfügbar sind.“

7. ob sie bestätigen kann, dass die Süddeutsche Viehzentrale als Vermarktungs-
branche aktuell vor der Situation steht, sich aufzulösen und welche Gründe sie
dafür sieht;

Zu 7.:

Nicht die Viehzentrale Südwest GmbH (VZ), sondern die KälberKontorSüd
GmbH (KKS) ist vorwiegend mit dem Kälberhandel im Südwesten beschäftigt. 

Die KälberKontorSüd GmbH ist ein Unternehmen der Rinderunion Baden-Würt-
temberg e. V. und der Viehzentrale Südwest GmbH (VZ). Trotz der aus der ak -
tuellen Situation resultierenden deutlich rückläufigen Kälberumsätze bei gleich-
zeitig erheblich höheren Aufwendungen ist die KälberKontorSüd GmbH (KKS)
in ihrem Fortbestand kurzfristig nicht gefährdet. Sollten sich die aktuellen Rah-
menbedingungen jedoch nicht absehbar ändern, hätte dies deutlich negative Aus-
wirkungen auf viele baden-württembergischen Rinderhalter und damit in Konse-
quenz auch auf die KälberKontorSüd GmbH (KKS).

8. wie die Landesregierung auf die aktuelle Situation reagiert.

Zu 8.:

Mit Schreiben vom 18. Oktober 2019 hat Herr Minister Hauk MdL bei Frau Bun-
desministerin Klöckner als Reaktion auf ihr o. g. Schreiben vom 6. August 2019
eine einheitliche Vorgehensweise bezüglich langer Beförderungen nicht abgesetz-
ter Kälber, nicht nur innerhalb Deutschlands, angemahnt. Als eine machbare und
mit den gesetzlichen Vorschriften zu vereinbarende Übergangslösung hat er, in
Anlehnung an Anhang I Kapitel V Nr. 1.5 der Verordnung (EG) Nr. 1/2005, nach
einer Beförderungsdauer von 9 Stunden eine 24-stündige „Ruhezeit“ für das
Tränken/Füttern der Tiere vorgeschlagen. Darüber hinaus wurde das Bundesminis -
terium dringend gebeten, Kriterien für geeignete Tränkesysteme für nicht abge-
setzte Kälber festzulegen, anhand derer Transportfahrzeuge für lange Beförderun-
gen von nicht abgesetzten Kälbern zugelassen werden können. Eine Beantwor-
tung des Schreibens ist seither nicht erfolgt.

Hauk

Minister für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz
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Anlage 1
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Anlage 2
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